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zu 6~1q IJ 

der Anfrage der Abgeordneten Christine Heindl. Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales betreffend 

Familienbeihilfe für arbeitslose Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr, 

'Nr.6879jJ 

Bevor ich auf· Ihre Fragen eingehen, möchte ich mein Erstaunen darüber 

ausdrucken, daß Sie diese Fragen an mich und nicht' andie'für die Ge­

barung des Familienlastenausgleichsfonds zuständige' Ressörtministerin 

richten, zumal die von Ihnen angesprochene Studie vom Bundesministerium 
... . ~ 

für Umwelt, Jugend und Familie vergeben wurde. 

"Wodurchfinden Sie es gerechtfertigt, daß Kinder bis zum 21. Lebensjahr fi­

nanzielle Zuwendungen aus dem Familienlastenausgleichsjonds und nicht 

seüe,ns der Arbeüsmarktvenvaltung erhalten?" 

, " : ,-; ... 

Die Auszahlung von Familienbeihilfe für diesen Personenkreisist sicher ge­

rechtfertigt. Das österreichische Recht verpflichtet - in Übereinstimmung mit 

den in unserer Gesellschaft bestehenden Wertvorstellungen ,zum, Unterhalt 
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ihrer Kinder bis zum Zeitpunkt. zu dem sie für ihren Unterhalt selbst sorgen 

können. Die Eltern bei der Erfüllung dieser Verpflichtung zu unterstützen ist 

daher zweifelsfrei eine familienpolitische Aufgabe. Diese fällt in den Zu­

ständigkeitsbereich des Familienressorts und ist aus Mitteln des Familien­

lastenausgleichsfonds zu finanzieren. 

Konsequenterweise erhalten Personen, die - auch wenn sie jünger als 21 

Jahre bzw. 18 Jahre sind - bereits in das Beschäftigungssystem integriert 

und somit zumindest grundsätzlich selbstversorgungsfähig sind. für den 

Fall, daß sie von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Leistungen aus der auf dem 

Versicherungsprinzip basierenden Arbeitslosenversicherung, wenn sie durch 

die Erbringung bestimmter Beitragsleistungen zur Arbeitslosenversicherung 

die Anwartschaft erfüllt haben. 

Um zu vermeiden, daß im Übergangsbereich aus der Familienversorgung in 

die eigene Existenzsicherung Situationen entstehen, für die keine finanzielle 

Hilfeleistung vorgesehen ist, erhalten Jugendliche, die nach ihre~ Sch.uI-
, . , 

besuch noch nicht oder zu kurz beschäftigt waren, die" Familienbeihilfe bis 

zum 21. Lebensjahr, sofern eben kein Anspruch auf Leistungen des Ar­

beitsmarktservice besteht, sie aber grundsätzlich bereit sind eine Beschäfti­

gung aufzunehmen. Diese Bereitschaft wird durch die Vormerkung beim Ar­

beitsamt zum Ausdruck gebracht. Diese Personen sind damit den voll­

jährigen Jugendlichen gleichgestellt. die sich in einer Berufsausbildung be­

finden und Anspruch auf Familienbeihilfe haben., 

"Seit wann besteht diese Regelung," und 'denken 'Sie daran ,diese Regelung in 

gleicher Form auch in Zukunft aufrecht zu erhalten?" 

Diese Regelung (§ 2 Abs. 1 lit. f bb) wurde 1985 in der Absicht eingeführt, 

jener Personengruppe, die noch nicht ins Beschäftigungssystem integriert 
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sind. existenzsichemde Leistungen unter Bedachtnahme auf die finanzielle 

Situation ihrer Angehörigen zukommen zu lassen (BGBI 479/85). Mit Art. 11 

BGBI 733/88 wurde die zunächst mit 1988 befristete Regelung auf unbe­

stimmte Zeit verlängert. 

" Wie hoch wurden bei Einführung dieser Regelung die Ersparnisse für die Ar­

beitsmarktverwaltung geschätzt?" . 

Da diese Regelung zu keinen Ersparnissen für die Arbeitsmarktverwaltung 

führen kann. wurden bei der Einführung auch keine angenommen. 

"Gibt es Berechnungen oder Statistiken aus, denen ersichtlich ist, wieviel Geld 
. I, ' 

sich die Arbeitsmarktverwaltung durch diese Regelung ~rspart. WellnjCL. wie 
. .. , \ "-, " .: -.. ':. 

Siehe Antwort zu Frage 3 

, , 

"Im Zusammenhang mit dem Familienlastenausgleichsjorids kommt es immer 

wieder zu unterschiedlichen PriDritätensetzungen zwischen dem Familien- und 

dem Sozialministerium. Wie ist in di!;sem Zusammenhang die . Po~üion des So­

zialministeriums zu der auch in oben erwähnter Studie ausgefohrten Dis­

kussion betreffend 'Stammleistungen versus Fremdleistungen' ... 

Die vom Nationalrat am 7.4.1994 beschlossene Reform der Arbeitsmarkt­

verwaltung, mit der das Arbeitsmarktservice neu organisiert und dabei von 
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nicht unmittelbar arbeitsmarktbezogenen Leistungen und Aufgaben ent­

lastet wurde. hat auch den Aufgabenbereich familienpolitischer Leistungen 

wie die Auszahlung von Karenzurlaubsgeld. Teilzeitbeihilfe. Sondernot­

standshilfe und Wiedereinstellbeihilfe, aus dem Arbeitsmarktservice ausge­

gliedert. Das zeigt. daß es sich auch nach Ansicht des Gesetzgebers bei 

diesen Leistungen um Aufgabenbereiche handelt. die nicht zu den Aufgaben 
. . 

der Arbeitsmarktpolitik gehören . 

.. Welche Leistungen wurden in den letzten 15 Jahren aus dem Verant­

wortungsbereich des Sozialministerlums ausgegliedert und dem finanziellen 

Bereich des Familienlastenausgleichsjonds zugeordnet. .. 

In diesem Zeitraum kam es zu keiner Ausgliederung von Leistungen zum 

Familienlastenausgleichsfonds. 

"Wie hoch sind die Ersparnisse im Bereich der Sozialbudgl;ts . der letzten 

15 Jahre, durch einerseits Ausgliederungen von Maßnahmen zum Familien­

lastenausgleichsjonds und andererseits Einnahmen aus Leistungs ver­

pjlichtungen des Familienlastenausgleichsjonds. gegliedert nach den ein­

zelnen Jahren?" 

Da es zu keiner Ausgliederung von Leistungen kam~ erübrigt sich eine Ant­

wort auf diese Frage. 

).,. ' 
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.. Wie lautet die grundsätZliche Stellungnahme des SozialministeTiums zu oben 

erwähnter Studie, insbesondere zu den den Sozialbereich betreffenden Pro­

blembereichen?" 

Die seit März 1994 vorliegende Studie .. Theoretische Fundierung der öko­

nomischen Familienförderung - Empirische Analyse des Familienlasten.;. 

ausgleichsfonds in Österreich" wurde mir weder von Univ.Prof. Dr. Badelt. 

noch von der Frau Familienministerin zugeleitet. Ich habe mich jedoch mit 

ihrem Inhalt vertraut gemacht und komme dabei zu folgendem Ergebnis: 

Die Studie kommt zu keinen besonderen zielführenden Schlußfolgerungen. 

Anstatt die Effizienz und Effektivität der Familienpolitik im umfassenden 

Sinn zu analysieren. geht es den Autoren ausschließlich um eine Erhöhung 

der Mittelaufbringung des FLAF und um eine Abwälzung der Finanzierung 

diverser Ausgaben aufandere öffentlicheTräger~·, 

Für die Finanzierungsprobleme werden v.a. die sogenannten .. Fremd­

leistungen" und die Beitragssenkungen in den letzten Jahrzehnten verant­

wortlich gemacht. Es wird der nicht gerade originelle Befund abgegeben, daß 

ohne Beitragssenkungen und ohne Finanzierung sogenannter "Fremd­

leistungen" durch den FLAG dieser keine roten Zahlen schriebe. 

Wenn Karenzzeiten verlängert werden, ·unddie Karenzzeiten gleichzeitig als 

Ersatzzeiten für die Pension gelten sollen, warUm sollen diese im Interesse 

der Familie, der Frauen und der Kinder stehenden Leistungen nicht primär 

vom FLAF finanziert werden? Es gibt keine stichhaltigen Argumente. diese 
, 'I' 

Leistungen. so wie es die Autoren der Studie tun, als familienpolitische 
.' I" -

"Fremdleistungen" zu bezeichnen. 

Der Bundes "nister: 
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